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Beschlussfassung über die Teilnahme an einer Befliegungsausschreibung durch 
den  IZAO Interkommunaler Zweckverband Abwasser 
Ortenau                     
 
 
 
Beschlussvorschlag:
 
Der Gemeinderat beschließt, das sich die Gemeinde Biberach aufgrund der 
Synergieeffekte bei den Kosten an der Sammelausschreibung des IZAO 
Interkommunaler Zweckverband Abwasser Ortenau hinsichtlich einer evtl. 
Befliegung mehrerer Gemeinden zur Ermittlung von Grundstücksflächen im 
Zusammenhang mit der Einführung der „Gesplitteten Abwasergebühr“ beteiligt.
 
 

Anwesend JA NEIN Einst. Enthaltung Befangen 

      

 



Sachverhalt
 
Herr Beathalter vom IZAO hat in der vergangen Sitzung über die einzuführende 
„Gesplittete Abwassergebühr“ referiert.  
 
Hierbei sind auch die verschiedenen Modelle zur Gebührenermittlung angesprochen 
worden. Die gängigsten sind: 
 
ALK-Modell ohne Befliegung: 
 
Selbstauskunft der Bürger mit Abgleich nach dem amtlichen Liegenschaftskataster 
 
Bayrisches Modell: 
 
Einteilung in Abflusszonen nach Gebiets- bzw. Grundstücksabflussbeiwerten 
 
Freiburger Modell: 
 
Bagatellgrenzen unter 1000 qm werden nach dem Frischwassermaßstab berechnet 
 
ALK Modell mit Befliegung: 
 
Abgleich des ALK mit dem Luftbild, auf dieser Basis Mitteilung über 
Berechnungsgrundlage an den Bürger 
 
Sinn des Beschlusses soll nun sein, sich an der Sammelausschreibung des IZAO  
hinsichtlich einer eventuellen Flächenermittlung durch Befliegung zu beteiligen. Die 
Kosten belaufen sich auf ca. 250 Euro und danach kann abgeschätzt werden, was eine 
Befliegung im Verbund für die Gemeinde Biberach kosten würde. Durch das größere zu 
befliegende Gebiet sind Kostenersparnisse bis zu 60 % je Gemeinde möglich. 
 
Der heutige Beschluss dient ausdrücklich nicht der Festlegung auf ein Modell, wenn 
auch die Verwaltung nach dem derzeitigen Stand das ALK-Modell mit Befliegung aus 
Gründen der Rechtssicherheit und Transparenz favorisiert.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


